
 

 
Abmeldung von Hunden 

Stadt Heide, Der Bürgermeister, Postelweg 1, 25746 Heide 

 Steuernummer:                

 Objekt-Nr.:             

 Hundemarken-Nr.:                

 

Name, Vorname der Hundehalterin / des Hundehalters 

       

Rasse des Hundes: 

      

Anschrift:  

      

Telefon-Nr.: (freiwillig für evtl. Rückfragen)  

      

a.  Hund ist verstorben: Datum:       

eingeschläfert: 
 

 Nein 

 JA, beim Tierarzt (Name, Anschrift): 
 

           
 

Eine tierärztliche Bescheinigung ist beizufügen! 

b.  Wegzug aus Heide: Datum:       

neue Anschrift: 
 

      
 

c.  Hund wurde abgegeben (§ 8 Abs. 2 HStS): Datum:       

Name und Anschrift des künftigen Hundehalters / des Tierheims: 
 

      

 

Ein Nachweis ist beizufügen! 

Bei Abmeldung der Hundehaltung ist die Steuermarke abzugeben (§ 9 Abs. 2 letzter Satz HStS). 
Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten (§ 11 HStS). 

Die Hundesteuermarke 

 ist beigefügt.  

 ist nicht mehr vorhanden. 

Ich versichere, dass alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden. Mir ist bekannt, dass 
die Abmeldung zur Hundesteuer eine Steuererklärung im Sinne der Abgabenordnung ist. Wissentlich oder 
fahrlässig unrichtig oder unvollständig gemachte Angaben können als Steuerhinterziehung bzw. 
Steuergefährdung geahndet werden.  

 

Heide, den        

 

 

  (Unterschrift Hundehalter/in) 

(Ohne eigenhändige Unterschrift der/des Steuerpflichtigen kann eine Bearbeitung nicht erfolgen) 

Datenerfassung am          


